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SAF-HOLLAND SE 
Bessenbach 

ISIN: DE000SAFH001 
WKN: SAFH00 

Eindeutige Kennung des Unternehmensereignisses: DE000SAFH001-GMET-202605 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der SAF-
HOLLAND SE (nachfolgend auch „Gesellschaft“) ein, die am 

Donnerstag, den 21. Mai 2026, um 10:00 Uhr (MESZ), 

in der Stadthalle Lohr, Jahnstraße 8, 97816 Lohr am Main, stattfindet. 

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird in dieser Einladung auf die ge-
schlechtsspezifische Schreibweise verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. 
Alle personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehand-
lung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat ausschließlich re-
daktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. 

Hinweis: Soweit nachfolgend auf Normen des Aktiengesetzes („AktG“) verwiesen wird, 
wird auf die Zitierung der Verweisungsnormen aus der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 
des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) 
(„SEVO“) bzw. des SE-Ausführungsgesetzes („SEAG“) aus Gründen der Übersichtlichkeit 
verzichtet. 

I. 
Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der SAF-HOLLAND SE und des 
gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2025, des zusam-
mengefassten Lageberichts für die SAF-HOLLAND SE und den Konzern – ein-
schließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach 
§§ 289a, 315a HGB – sowie des Berichts des Aufsichtsrats der SAF-HOLLAND 
SE, jeweils für das Geschäftsjahr 2025 

Die vorstehend genannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung über unsere Internetseite unter „https://corporate. 
safholland.com/de/unternehmen“ im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik 
„Hauptversammlung“ zugänglich. Sie werden auch in der Hauptversammlung zur 
Einsicht der Aktionäre zugänglich sein und näher erläutert werden. 

Sie sind mit Ausnahme des festgestellten Jahresabschlusses Bestandteil des Ge-
schäftsberichts 2025. 

https://corporate.safholland.com/de/unternehmen
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Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Kon-
zernabschluss gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss nach § 172 AktG festgestellt. 
Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der Hauptver-
sammlung vorzulegen, ohne dass es einer Beschlussfassung der Hauptversamm-
lung bedarf. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Ge-
schäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft aus dem 
abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 in Höhe von EUR 86.032.282,03 wie folgt zu ver-
wenden: 

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,65 
je dividendenberechtigte Stückaktie: 

 
EUR 29.042.931,45 

Gewinnvortrag auf neue Rechnung:  EUR 56.989.350,58 

Sollte sich die Zahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 dividendenberech-
tigten Stückaktien bis zur Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptver-
sammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung ge-
stellt, der unverändert eine Dividende von EUR 0,65 je dividendenberechtigte Stück-
aktie sowie entsprechend angepasste Beträge für die Ausschüttungssumme und 
den Gewinnvortrag vorsieht. 

Der Anspruch auf die Dividende ist am dritten auf den Hauptversammlungsbe-
schluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 27. Mai 2026, fällig. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden 
Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden 
Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresab-
schluss und den Konzernabschluss, des Prüfers für die etwaige prüferische 
Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und sonstiger unterjähriger Finanz-
informationen sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für die Gesell-
schaft und den Konzern, jeweils für das Geschäftsjahr 2026 

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung und Präferenz seines Prü-
fungsausschusses – vor, wie folgt zu beschließen: 

5.1. Die EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, wird zum 
Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das 
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Geschäftsjahr 2026 sowie zum Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht 
des Halbjahresfinanzberichts und sonstiger unterjähriger Finanzinformationen 
für das Geschäftsjahr 2026 gewählt. 

5.2. Die EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, wird zum 
Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts für die Gesellschaft und den Konzern für 
das Geschäftsjahr 2026 gewählt. 

Die Wahl unter Tagesordnungspunkt 5.2 erfolgt unter der aufschiebenden Be-
dingung, dass mit Wirkung zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der 
Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nach-
haltigkeitsberichterstattung von Unternehmen in der durch die Richtlinie (EU) 
2025/794 geänderten Fassung (CSRD) in nationales Recht (CSRD-
Umsetzungsgesetz) die Gesellschaft verpflichtet ist, für das Geschäftsjahr 
2026 einen extern prüfungspflichtigen Nachhaltigkeitsbericht für die Gesell-
schaft und/oder den Konzern zu erstellen, und ein Prüfer für die Prüfung die-
ses Nachhaltigkeitsberichts durch die Hauptversammlung bestellt werden 
kann. 

Es ist beabsichtigt, über die Tagesordnungspunkte 5.1 und 5.2 einzeln abstimmen 
zu lassen. 

Nach der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 
2005/909/EG der Kommission („EU-Abschlussprüfungsverordnung“) ist die Ge-
sellschaft verpflichtet, den Abschlussprüfer in regelmäßigen Zeitabständen – grund-
sätzlich spätestens alle zehn Jahre – zu wechseln. Aufgrund dieser Vorgaben ist ein 
Wechsel des Abschlussprüfers ab dem Geschäftsjahr 2026 erforderlich. 

Der Empfehlung des Prüfungsausschusses ist ein nach Art. 16 Abs. 3 der EU-
Abschlussprüfungsverordnung durchgeführtes Auswahlverfahren vorangegangen. 
Auf der Grundlage dieses Auswahlverfahrens hat der Prüfungsausschuss dem Auf-
sichtsrat für die genannten Prüfungsleistungen gemäß Art. 16 Abs. 2 der EU-
Abschlussprüfungsverordnung unter Angabe von Gründen die EY GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, und die Deloitte GmbH Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, München, empfohlen und eine begründete Präferenz für die EY 
GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mitgeteilt. 

Der Prüfungsausschuss hat gemäß Art. 16 Abs. 2 Unterabs. 3 der EU-
Abschlussprüfungsverordnung erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührli-
cher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine Beschränkung im Hinblick auf die 
Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers oder einer bestimmten Prüfungsge-
sellschaft (Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüfungsverordnung) auferlegt wurde. 
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6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Ge-
schäftsjahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat börsennotierter Gesellschaften haben gemäß § 162 
Abs. 1 Satz 1 AktG jährlich einen klaren und verständlichen Bericht über die im letz-
ten Geschäftsjahr jedem einzelnen gegenwärtigen und früheren Mitglied des Vor-
stands und des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete Vergütung zu erstellen und 
der Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 Satz 1 AktG zur Billigung vorzulegen. 
Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG 
durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten Anga-
ben nach § 162 Abs. 1 und Abs. 2 AktG gemacht wurden. Der Vermerk über die 
Prüfung des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt. 

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 und der Vermerk über dessen 
Prüfung durch den Abschlussprüfer sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung über unsere Internetseite unter „https://corporate. 
safholland.com/de/unternehmen“ im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik 
„Hauptversammlung“ zugänglich. Ferner werden der Vergütungsbericht und der 
Vermerk über dessen Prüfung auch in der Hauptversammlung zur Einsicht der Ak-
tionäre zugänglich sein. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den der Hauptversammlung vorgelegten, 
nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 
2025 zu billigen. 

7. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien und die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Er-
werb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit 
der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts 

Die ordentliche Hauptversammlung vom 10. Juni 2021 hat unter Tagesordnungs-
punkt 11 die Gesellschaft ermächtigt, bis zum 9. Juni 2026 eigene Aktien in einem 
Umfang von bis zu insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zu erwer-
ben. Die Gesellschaft hat im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 von die-
ser Ermächtigung teilweise Gebrauch gemacht. 

Vor dem Hintergrund, dass die bisherige Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
am 9. Juni 2026 ausläuft, wird vorgeschlagen, die Ermächtigung in dem gesetzlich 
zulässigen Umfang von bis zu insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft 
zu erneuern. Damit soll die Gesellschaft weiterhin in die Lage versetzt werden, kurz-
fristig eigene Aktien ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung in einem an-
gemessenen Umfang erwerben zu können. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 

a) Die von der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. Juni 2021 unter Tages-
ordnungspunkt 11 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien wird zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der neuen Ermächtigungen unter nachstehen-
den lit. b) bis einschließlich lit. f) dieses Tagesordnungspunkts 7 aufgehoben. 

https://corporate.safholland.com/de/unternehmen
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b) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 20. Mai 2028 unter Wahrung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) eigene Aktien in einem Umfang 
von bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – 
falls dieser Wert niedriger ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermäch-
tigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Zusammen 
mit anderen eigenen Aktien, die die Gesellschaft erworben hat und noch be-
sitzt oder die ihr gemäß den §§ 71d oder 71e AktG zuzurechnen sind, dürfen 
die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu keinem Zeit-
punkt 10 % des jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. Die 
Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien genutzt 
werden. 

Die Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen, in 
Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, aber auch 
durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unter-
nehmen oder von Dritten für Rechnung der Gesellschaft oder von ihr abhän-
giger oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehender Unternehmen aus-
geübt werden. 

Der Erwerb der eigenen Aktien darf nach Wahl des Vorstands über die Börse 
oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots 
bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsange-
bots erfolgen. Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der gezahlte Gegen-
wert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Schlusskurse für 
Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im Xetra-Handel (oder einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten fünf Handelstagen der Frankfur-
ter Wertpapierbörse vor dem Eingehen der Verpflichtung zum Erwerb um nicht 
mehr als 10 % über- bzw. um nicht mehr als 20 % unterschreiten. Bei einem 
öffentlichen Kaufangebot bzw. einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe ei-
nes Verkaufsangebots dürfen der gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der 
Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der 
Schlusskurse für Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im Xetra-Han-
del (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten fünf Han-
delstagen der Frankfurter Wertpapierbörse vor dem Tag der Veröffentlichung 
des Kaufangebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Ver-
kaufsangebots um nicht mehr als 10 % über- bzw. um nicht mehr als 20 % 
unterschreiten. Ergeben sich nach Veröffentlichung eines Kaufangebots bzw. 
der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots erhebliche 
Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann das Kaufangebot bzw. die 
Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots angepasst werden. In die-
sem Fall bestimmt sich der maßgebliche Kurs nach dem Schlusskurs für Ak-
tien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im Xetra-Handel (oder einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) am letzten Handelstag der Frankfurter Wertpa-
pierbörse vor der Veröffentlichung der Anpassung; die 10 %-Grenze für das 
Über- bzw. die 20 %-Grenze für das Unterschreiten ist auf diesen Betrag an-
zuwenden. Das Volumen des Kaufangebots bzw. der Aufforderung zur Ab-
gabe eines Verkaufsangebots kann begrenzt werden. Sofern die gesamte An-
nahme des Kaufangebots bzw. die bei einer Aufforderung zur Abgabe eines 
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Verkaufsangebots abgegebenen Angebote der Aktionäre dieses Volumen 
überschreitet bzw. überschreiten, muss der Erwerb bzw. die Annahme unter 
insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts der Akti-
onäre im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Ein bevorrech-
tigter Erwerb bzw. eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis 
zu 100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft je Aktionär 
kann unter insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen Andienungs-
rechts der Aktionäre vorgesehen werden. Das Kaufangebot bzw. die Auffor-
derung zur Abgabe eines Verkaufsangebots kann weitere Bedingungen vor-
sehen. 

c) Der Vorstand wird ermächtigt, die von der Gesellschaft aufgrund der vorste-
henden und früher erteilter Ermächtigungen gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
erworbenen eigenen Aktien zu jedem zulässigen Zweck, insbesondere auch 
in folgender Weise zu verwenden: 

aa) Die erworbenen eigenen Aktien können auch in anderer Weise als über 
die Börse oder mittels eines Angebots an sämtliche Aktionäre veräußert 
werden, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert 
werden, der den Börsenkurs von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstat-
tung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet (§ 71 
Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Als 
maßgeblicher Börsenkurs im Sinne der vorstehenden Regelung gilt der 
Mittelwert der Schlusskurse für Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstat-
tung im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an 
den letzten fünf Handelstagen der Frankfurter Wertpapierbörse vor der 
Eingehung der Verpflichtung zur Veräußerung der Aktien. Das Bezugs-
recht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Diese Ermächtigung gilt jedoch 
nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts ver-
äußerten Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht 
überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung (die „Höchst-
grenze“). Auf diese Höchstgrenze sind Aktien anzurechnen, die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital gemäß 
§§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegeben werden. Ferner sind auf diese Höchstgrenze diejeni-
gen Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Wandel-, Options- 
und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser In-
strumente) ausgegeben wurden bzw. noch ausgegeben werden können, 
sofern die zugrundeliegenden Schuldverschreibungen während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung aufgrund einer Ermächtigung zur Ausgabe von 
Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombi-
nationen dieser Instrumente) in entsprechender Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wur-
den. 

bb) Die erworbenen eigenen Aktien können auch in anderer Weise als über 
die Börse oder mittels Angebot an sämtliche Aktionäre veräußert werden, 
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soweit dies gegen Sachleistung Dritter, insbesondere im Rahmen des Er-
werbs von Unternehmen, Betrieben, Teilen von Unternehmen oder Betei-
ligungen an Unternehmen, oder anderen einlagefähigen Vermögensge-
genständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenstän-
den, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Kon-
zerngesellschaften, geschieht oder zur Bedienung von Erwerbspflichten 
oder Erwerbsrechten auf Aktien der Gesellschaft aus und im Zusammen-
hang mit von der Gesellschaft oder von Konzernunternehmen der Gesell-
schaft ausgegebenen Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldver-
schreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) erfolgt. Das Be-
zugsrecht der Aktionäre ist jeweils ausgeschlossen. 

cc) Die erworbenen eigenen Aktien können ohne weiteren Hauptversamm-
lungsbeschluss ganz oder teilweise eingezogen werden und das Grund-
kapital der Gesellschaft um den auf die eingezogenen Aktien entfallenden 
Teil des Grundkapitals herabgesetzt werden. Die erworbenen eigenen Ak-
tien können auch ganz oder teilweise im vereinfachten Verfahren ohne 
Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen Be-
trags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft eingezo-
gen werden. Erfolgt die Einziehung im vereinfachten Verfahren ohne Ka-
pitalherabsetzung, ist der Vorstand zur Anpassung der Zahl der Stückak-
tien in der Satzung ermächtigt. 

d) Die Ermächtigungen unter lit. c) erfassen auch die Verwendung von Aktien der 
Gesellschaft, die aufgrund von § 71d Satz 5 AktG erworben wurden. 

e) Die Ermächtigungen unter lit. c) können einmal oder mehrmals, ganz oder in 
Teilen, einzeln oder gemeinsam, die Ermächtigungen gemäß lit. c), aa) und 
bb) können auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft 
stehende Unternehmen oder von Dritten für Rechnung der Gesellschaft oder 
von ihr abhängiger oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehender Unter-
nehmen ausgeübt werden. 

f) Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass Maßnahmen des Vorstands aufgrund 
dieses Hauptversammlungsbeschlusses nur mit seiner Zustimmung vorge-
nommen werden dürfen.  

Der Vorstand hat gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen 
schriftlichen Bericht über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands zum Aus-
schluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre erstattet. Dieser Bericht 
ist ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung über unsere Internet-
seite unter „https://corporate.safholland.com/de/unternehmen“ im Bereich „Investor 
Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ zugänglich. Der Bericht wird auch 
in der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre zugänglich sein. 

https://corporate.safholland.com/de/unternehmen


 

Seite 8/15 

II.Weitere Angaben und Hinweise 

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-
versammlung EUR 45.394.302,00 und ist eingeteilt in 45.394.302 nennwertlose, auf 
den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital 
von EUR 1,00 je Aktie. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der 
Stimmrechte beträgt somit im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
45.394.302. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 712.869 eigene 
Aktien, aus denen ihr keine Stimmrechte zustehen. 

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Aus-
übung des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 
nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich ordnungsgemäß zur Hauptversamm-
lung angemeldet und ihren Aktienbesitz ordnungsgemäß nachgewiesen haben. 

Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder eng-
lischer Sprache erfolgen. Als Nachweis des Aktienbesitzes reicht ein gemäß § 67c 
Abs. 3 AktG durch den Letztintermediär ausgestellter Nachweis über den Aktienbe-
sitz des Aktionärs aus. Der Nachweis über den Aktienbesitz hat sich auf den Ge-
schäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den 29. April 
2026, 24:00 Uhr (MESZ), (Nachweisstichtag) zu beziehen. Die Anmeldung und der 
Nachweis des Aktienbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens bis zum 14. Mai 
2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten zugehen: 

SAF-HOLLAND SE 
c/o meet2vote AG 
Marienplatz 1 
84347 Pfarrkirchen 
Deutschland 

oder 

per E-Mail: anmeldung@meet2vote.de 

Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes können gemäß § 67c AktG 
grundsätzlich auch über Intermediäre an eine der vorstehenden Kontaktmöglichkei-
ten oder über die nachstehende SWIFT-Adresse spätestens bis zum 14. Mai 2026, 
24:00 Uhr (MESZ), an die Gesellschaft übermittelt werden (Zugang bei der Gesell-
schaft maßgeblich): 

SWIFT/BIC: CPTGDE5WXXX; Instruktionen gemäß ISO 20022; Autorisierung 
über SWIFT Relationship Management Application (RMA) erforderlich. 

Die insoweit im Einzelfall für sie verfügbaren Möglichkeiten sind von den Aktionären 
bei ihrem jeweiligen (Letzt-)Intermediär, z.B. ihrer Depotbank, zu erfragen. 
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Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und 
die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Aktienbe-
sitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei aus-
schließlich nach dem Aktienbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem 
Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Aktienbesitzes ein-
her. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Aktienbesitzes 
nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung und 
den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbesitz des Aktionärs am 
Nachweisstichtag maßgeblich, d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nach-
weisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für 
den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nach-
weisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nur 
teilnahme- und stimmberechtigt, soweit sie sich bevollmächtigen oder zur Rechts-
ausübung ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die 
Dividendenberechtigung. 

Nach form- und fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des Nachweises des 
Aktienbesitzes unter einer der oben genannten Kontaktmöglichkeiten werden den 
Aktionären Eintrittskarten für die Teilnahme an der Hauptversammlung übersandt. 
Anders als die Anmeldung zur Hauptversammlung und der Nachweis des Aktienbe-
sitzes sind die Eintrittskarten lediglich organisatorische Hilfsmittel und keine Voraus-
setzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimm-
rechts. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die 
Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut 
anzufordern. Die erforderliche Anmeldung sowie der Nachweis des Aktienbesitzes 
werden in diesen Fällen direkt durch das depotführende Institut vorgenommen. Ak-
tionäre, die rechtzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut angefor-
dert haben, brauchen daher nichts weiter zu veranlassen. 

3. Teilnahme der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 

Sämtliche Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats beabsichtigen, an der ge-
samten Hauptversammlung teilzunehmen. 

4. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Be-
vollmächtigten, z. B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen 
Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Intermediäre im 
Sinne von § 67a Abs. 4 AktG, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder an-
dere Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG können, soweit sie selbst bevoll-
mächtigt werden, abweichende Regelungen vorsehen, die jeweils bei diesen zu er-
fragen sind. 
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Die Bevollmächtigung kann gegenüber dem Bevollmächtigten erklärt oder gegen-
über der Gesellschaft erklärt bzw. nachgewiesen werden. Erfolgt die Erteilung der 
Vollmacht, deren Änderung oder ihr Widerruf durch Erklärung gegenüber der Ge-
sellschaft, so kann die Erklärung an eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten ge-
richtet werden: 

SAF-HOLLAND SE 
c/o meet2vote AG 
Marienplatz 1 
84347 Pfarrkirchen 
Deutschland 

oder 

per E-Mail: safholland@meet2vote.de 

Um den Nachweis der Bevollmächtigung eindeutig zuordnen zu können, bitten wir 
Sie, den vollständigen Namen bzw. die Firma, den Wohnort bzw. die Geschäftsan-
schrift und die Eintrittskartennummer des Aktionärs anzugeben. 

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann auch dadurch erbracht werden, dass der 
Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskon-
trolle vorzeigt. Der Widerruf der Vollmacht kann auch durch die persönliche Teil-
nahme des Aktionärs an der Hauptversammlung oder durch die Erteilung einer Voll-
macht an einen anderen Bevollmächtigten erfolgen. 

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht benutzt werden kann, wird von 
der Gesellschaft nach erfolgter Anmeldung zusammen mit der Eintrittskarte zur Ver-
fügung gestellt. Ein entsprechendes Formular zur Vollmachtserteilung steht auch 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter „https://corporate.safholland.com/de/ 
unternehmen“ im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ 
zum Download bereit. Formulare zur Vollmachtserteilung stehen auch in der Haupt-
versammlung zur Verfügung. 

Auch im Fall einer Vollmachtserteilung sind eine ordnungsgemäße Anmeldung und 
ein ordnungsgemäßer Nachweis des Aktienbesitzes erforderlich (siehe hierzu Ab-
schnitt II. Ziffer 2 „Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und die Ausübung des Stimmrechts“). Dies schließt eine Erteilung von Vollmachten 
nach Anmeldung und Nachweis des Aktienbesitzes nicht aus. 

5. Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte Stimm-
rechtsvertreter 

Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimm-
rechtsvertreter, die das Stimmrecht ausschließlich gemäß den Weisungen des je-
weiligen Aktionärs ausüben, vertreten zu lassen. Diesen von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertretern müssen neben der Vollmacht auch Weisungen für 
die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Sie üben das Stimmrecht nicht nach 
eigenem Ermessen, sondern ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär 

https://corporate.safholland.com/de/unternehmen
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erteilten Weisungen aus. Soweit keine ausdrückliche oder eine widersprüchliche 
oder unklare Weisung erteilt worden ist, enthalten sich die von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter zu den entsprechenden Beschlussgegenständen der 
Stimme; dies gilt immer auch für sonstige Anträge. Sollte zu einem Tagesordnungs-
punkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der 
Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesord-
nungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzel-
abstimmung. Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter weder im Vorfeld der Hauptversammlung noch während der Haupt-
versammlung Aufträge zu Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen oder Anträgen 
oder zur Abgabe von Erklärungen zu Protokoll entgegennehmen und – mit Aus-
nahme der Ausübung des Stimmrechts – auch keine sonstigen Aktionärsrechte 
wahrnehmen. 

Die Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedarf 
ebenso wie die Erteilung von Weisungen der Textform (§ 126b BGB). Gleiches gilt 
für die Änderung oder den Widerruf der Vollmacht oder der Weisungen. Das Voll-
macht- und Weisungsformular für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter ist auf der Eintrittskarte, die den Aktionären nach form- und fristgerechtem 
Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Aktienbesitzes bei der Gesell-
schaft übermittelt wird, abgedruckt. Ein entsprechendes Vollmacht- und Weisungs-
formular steht außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter „https:// 
corporate.safholland.com/de/unternehmen“ im Bereich „Investor Relations“ unter 
der Rubrik „Hauptversammlung“ zum Download bereit. Formulare zur Vollmachts- 
und Weisungserteilung stehen auch in der Hauptversammlung zur Verfügung. 

Die Erteilung der Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter, die Erteilung von Weisungen, ihre Änderung und ihr Widerruf müssen der 
Gesellschaft spätestens bis zum 20. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), an eine der fol-
genden Kontaktmöglichkeiten zugehen: 

SAF-HOLLAND SE 
c/o meet2vote AG 
Marienplatz 1 
84347 Pfarrkirchen 
Deutschland 

oder 

per E-Mail: safholland@meet2vote.de 

Die Erteilung der Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter, die Erteilung von Weisungen, ihre Änderung und ihr Widerruf können gemäß 
§ 67c AktG grundsätzlich auch über Intermediäre an die vorgenannte Postanschrift 
oder E-Mail-Adresse oder über die nachstehende SWIFT-Adresse spätestens bis 
zum 20. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), an die Gesellschaft übermittelt werden (Zu-
gang bei der Gesellschaft maßgeblich): 

https://corporate.safholland.com/de/unternehmen
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SWIFT/BIC: CPTGDE5WXXX; Instruktionen gemäß ISO 20022; Autorisierung 
über SWIFT Relationship Management Application (RMA) erforderlich. 

Die insoweit im Einzelfall für sie verfügbaren Möglichkeiten sind von den Aktionären 
bei ihrem jeweiligen (Letzt-)Intermediär, z.B. ihrer Depotbank, zu erfragen. 

Nach Ablauf des 20. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), ist für an der Hauptversammlung 
teilnehmende Aktionäre oder deren Bevollmächtigte vor Ort die Erteilung von Voll-
macht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
spätestens bis zur Eröffnung der Abstimmung in der Hauptversammlung durch Ab-
gabe eines Vollmachts- und Weisungsformulars an der Ein- und Ausgangskontrolle 
möglich. 

Die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
schließt eine persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung nicht aus. Möchte 
ein Aktionär trotz bereits erfolgter Bevollmächtigung der von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter selbst oder durch einen anderen Bevollmächtigten an 
der Hauptversammlung teilnehmen und seine Aktionärsrechte ausüben, so gilt die 
persönliche Teilnahme bzw. Teilnahme durch einen Bevollmächtigten als Widerruf 
der Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. 

Auch bei Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-
ter sind eine ordnungsgemäße Anmeldung und ein ordnungsgemäßer Nachweis 
des Aktienbesitzes erforderlich (siehe hierzu Abschnitt II. Ziffer 2 „Voraussetzungen 
für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“). 

6. Angaben zu weiteren Rechten der Aktionäre 

a) Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß 
Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SEVO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG 

Die Aktionäre, deren Anteile alleine oder zusammen den zwanzigsten Teil des 
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 am Grundka-
pital (dies entspricht 500.000 Aktien) erreichen, können gemäß Art. 56 Satz 2 
und Satz 3 SEVO, § 50 Abs. 2 SEAG, der inhaltlich § 122 Abs. 2 Satz 1 AktG 
entspricht, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und 
bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung 
oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den 
Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft gemäß § 122 
Abs. 2 Satz 3 AktG mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, also spä-
testens bis zum 20. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen sein. Später 
zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Bitte richten 
Sie ein entsprechendes Verlangen an: 

SAF-HOLLAND SE 
Der Vorstand 
Hauptstraße 26 
63856 Bessenbach 
Deutschland 
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Ein neunzigtägiger Aktienbesitz vor dem Tag der Hauptversammlung im Sinne 
des § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG wird gemäß § 50 Abs. 2 SEAG für einen Antrag 
auf Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung einer SE nicht vo-
rausgesetzt. 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich 
nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekanntgemacht und sol-
chen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen 
werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union 
verbreiten. Sie werden außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
„https://corporate.safholland.com/de/unternehmen“ im Bereich „Investor Rela-
tions“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ veröffentlicht und den Aktionären 
nach § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt. 

b) Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 
Abs. 1, 127 AktG 

Jeder Aktionär ist berechtigt, zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu 
den Punkten der Tagesordnung Gegenanträge zu übersenden und Wahlvor-
schläge zu unterbreiten. Solche Anträge und Wahlvorschläge (nebst etwaiger 
Begründung) sind ausschließlich an eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten 
zu richten: 

SAF-HOLLAND SE 
c/o meet2vote AG 
Marienplatz 1 
84347 Pfarrkirchen 
Deutschland 

oder 

per E-Mail: antrag@meet2vote.de 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht be-
rücksichtigt. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die spätestens bis zum 6. Mai 2026, 
24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft unter einer der vorgenannten Kontakt-
möglichkeiten eingehen, werden den anderen Aktionären einschließlich des 
Namens des Aktionärs sowie einer etwaigen Begründung unverzüglich über 
die Internetseite der Gesellschaft unter „https://corporate.safholland. 
com/de/unternehmen“ im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik 
„Hauptversammlung“ zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Ver-
waltung werden ebenfalls dort veröffentlicht. Ein Gegenantrag und dessen et-
waige Begründung brauchen unter den Voraussetzungen des § 126 Abs. 2 
AktG nicht zugänglich gemacht zu werden. Für den Vorschlag eines Aktionärs 
zur Wahl des Abschlussprüfers oder zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
nach § 127 AktG gilt § 126 AktG sinngemäß. Wahlvorschläge nach § 127 

https://corporate.safholland.com/de/unternehmen
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AktG werden zudem nur dann zugänglich gemacht, wenn sie die Angaben 
nach § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG enthalten. 

Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Ge-
sellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversamm-
lung nur dann Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt werden. Das 
Recht der teilnahmeberechtigten Aktionäre, auch ohne vorherige Übermittlung 
an die Gesellschaft während der Hauptversammlung Gegenanträge oder 
Wahlvorschläge zu Gegenständen der Tagesordnung zu stellen, bleibt unbe-
rührt. 

c) Auskunftsrecht gemäß § 131 AktG 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder dessen Bevollmächtigter 
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, so-
weit diese Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Ta-
gesordnung erforderlich ist (§ 131 Abs. 1 AktG). 

Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen 
Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf 
die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Un-
ternehmen. Der Vorstand darf die Auskunft unter den in § 131 Abs. 3 AktG 
aufgeführten Gründen verweigern. 

Gemäß § 20 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft ist der Versammlungsleiter 
ermächtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu 
beschränken. 

d) Weitergehende Erläuterungen 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach Art. 56 
Satz 2 und Satz 3 SEVO, § 50 Abs. 2 SEAG, §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 
und 131 Abs. 1 AktG sind über die Internetseite der Gesellschaft unter 
„https://corporate.safholland.com/de/unternehmen“ im Bereich „Investor Rela-
tions“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ zugänglich. 

7. Datenschutzrechtliche Betroffeneninformation für Aktionäre und ihre Bevoll-
mächtigten 

Wenn sich Aktionäre für die Hauptversammlung anmelden und ihre Aktionärsrechte 
in Bezug auf die Hauptversammlung ausüben oder eine Stimmrechtsvollmacht er-
teilen, erhebt die Gesellschaft personenbezogene Daten über die Aktionäre 
und/oder ihre Bevollmächtigten, um den Aktionären und ihren Bevollmächtigten die 
Ausübung ihrer Rechte in Bezug auf die Hauptversammlung zu ermöglichen. Die 
Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten als verantwortliche Stelle unter 
Beachtung der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“) so-
wie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 

https://corporate.safholland.com/de/unternehmen
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Einzelheiten zum Umgang mit den personenbezogenen Daten und zu den Rechten 
der Aktionäre und/oder ihrer Bevollmächtigten gemäß der DS-GVO sind über die 
Internetseite der Gesellschaft unter „https://corporate.safholland.com/de/ 
unternehmen“ im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ 
zugänglich. 

8. Internetseite, über welche die Informationen gemäß § 124a AktG zugänglich 
sind 

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu 
machenden Unterlagen und weitere Informationen im Zusammenhang mit der 
Hauptversammlung sind ab der Einberufung der Hauptversammlung über die Inter-
netseite der Gesellschaft unter „https://corporate.safholland.com/de/unternehmen“ 
im Bereich „Investor Relations“ unter der Rubrik „Hauptversammlung“ abrufbar. 

Etwaige bei der Gesellschaft eingehende und veröffentlichungspflichtige Gegenan-
träge, Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen von Aktionären werden ebenfalls 
über die oben genannte Internetseite zugänglich gemacht werden. Dort werden 
nach der Hauptversammlung auch die festgestellten Abstimmungsergebnisse ver-
öffentlicht. 

Bessenbach, im April 2026 

SAF-HOLLAND SE 
Der Vorstand 

https://corporate.safholland.com/de/unternehmen
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